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 Ü b e r s i c h t  

Zweifamilienhaus in 51545 Waldbröl-Hermesdorf, Altengarten 4a 

Zu bewer ten ist ein rd. 1.100 m² großes Grundstück mit einem eingeschossigen 
2005 fer tig gestellten Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Es hat zwei 
Wohnungen und eine Wohnfläche von rd. 380 m². Das Haus ist nicht unterkeller t. 

Hierfür wird der Verkehrswert um 5 % geminder t. Das Zubehör (Kachelöfen, 
Sauna) und die Photovoltaikanlage erhöhen den Verkehrswer t um 16.500 €. 

  

Baujahr  2005  

Wertermittlungsstichtag und Ortstermin 21.05.2025 

  

Bodenwert des Grundstücks 131.000 €  

  

Jahresrohertrag  23.820 €  

Bewirtschaftungskosten 28 % 

Gebäudereinertrag 14.610 € 

Barwertfaktor  
(Restnutzungsdauer 60 Jahre, Liegenschaftszinssatz 2,0 %) 

 
34,76 

Ertragswert 639.000 €  

  

vorläufiger Sachwert  861.000 €  

Sachwertfaktor (Marktanpassung) –30 % 

Sachwert  603.000 € 

  

Vergleichswert 648.000 € 

  

besondere objektspezifische Merkmale   

Wertminderung wegen des fehlenden Kellers –5 % 

Zubehör (zwei Kachelöfen und eine Sauna) 6.500 €  

Photovoltaikanlage 10.000 €  

 
Verkehrswert   612.000 
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1  A l l g e m e i n e  A n g a b e n  

Zweck des Gutachtens Verkehrswertermittlung im Sinne des § 194 BauGB zum Zweck der Zwangsverstei-
gerung, angeordnet durch Beschluss des Amtsgerichts Waldbröl vom 14.03.2025, 
Geschäfts-Nr. 2 K 4/25; beauftragt mit Schreiben vom 11.04.2025. 

 

Bewertungsobjekt Das zu bewertende Grundstück befindet sich in  

51545 Waldbröl, Or tsteil Hermesdorf, Altengar ten 4a  

Es handelt sich um ein rd. 1.100 m² großes Grundstück mit einem eingeschos-
sigen, nicht unterkeller tem, 2005 fer tig gestellten Zweifamilienhaus mit ausge-

bautem Dachgeschoss.  

 

Eigentümer,  

Angaben im Grundbuch 

 

Im Auszug des Grundbuchs vom 25.04.2025 

Amtsgericht Waldbröl, Grundbuch von Hermesdorf  Blatt 4103 

ist als Eigentümerin eingetragen  

N. N. , geboren am  

für das Grundstück  

Gemarkung Hermesdorf  Flur 57 

BV-Nr. 1 Flurstück Wirtschaftsart und Lage  Größe  

1 330 Gebäude- und Freifläche, Altengarten 4a  1.064 m² 

     
 

Ortsbesichtigung Die Or tsbesichtigung wurde vom Sachverständigen am 21.05.2025 im Beisein der 
Eigentümerin durchgeführ t. Die beteiligten Rechtsanwälte verzichteten auf  die 

Teilnahme. 

 

Wertermittlungs-
stichtag   

Wertermittlungsstichtag ist der 21.05.2025, der Tag der Or tsbesichtigung. Die 
Recherchen der wer tbestimmenden Merkmale des Bewertungsobjekts wurden am 
07.06.2025 abgeschlossen.  

 

vom Gericht erbetene 
Angaben 

Im Auftragschreiben erbat das Gericht ausdrücklich einige Angaben.  

▪ Die Objektanschrift stimmt mit den Grundbuchangaben überein. 

——————  
1  BV-Nr. = laufende Nummer der Grundstücke im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs. Ein Grund -

stück wird dadurch rechtlich definiert, dass es unter einer bestimmten Nummer im Grund buch ein-
getragen wird. So kann ein Grundstück aus einem kleinen F lurstück (Splittergrundstück) bestehen, 
aber auch aus mehreren großen Flurstücken. 
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▪ Auf  dem Grundstück wird kein Gewerbe ausgeübt. Dementsprechend sind kei-
ne Betriebseinrichtungen vorhanden. 

▪ Die im Erdgeschoss eingebaute Sauna und die beiden Kamine sind Zubehör, 

das mit zu schätzen ist (siehe S. 19). Der Wer t des Zubehörs wird auf  insge-
samt 9.000 € geschätzt. 

▪ Zusätzlich ist eine Photovoltaikanlage auf  dem Dach installier t. Deren Zeitwer t 

wird auf  10.000 € geschätzt (siehe S. 20). 

▪ Die Bauakte enthält keine baubehördlichen Beanstandungen oder Beschrän-
kungen.  

▪ Zu dem Bewer tungsgrundstück gibt es keine Eintragung im Baulastenverzeich-
nis. 

▪ Anhaltspunkte für Altlasten wurden nicht festgestellt.  

▪ Es liegt kein Überbau vor. 

 

für die Wertermittlung 

beschaffte Dokumente 
und Informationen 

▪ Auszug aus dem Grundbuch vom 25.04.2025 

▪ Bodenrichtwer tauskunft vom Gutachterausschuss im Oberbergischen Kreis 
zum Stichtag 01.01.2025 

▪ Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Flurkar te vom 22.04.2025 

▪ Einsicht in die Bauakten und Auskünfte der Verwaltung der Gemeinde Waldbröl 
über das Planungsrecht im Mai 2024  

▪ schriftliche Auskunft des Oberbergischen Kreises über Eintragungen im Alt-
lasten-Verdachtsflächen-Kataster vom 05.05.2025 und im Baulastenver-

zeichnis vom 22.04.2025 

▪ schriftliche Auskunft der Stadt Waldbröl über die Erschließungssituation vom 

19.05.2025  

▪ Vertrag über Grunddienstbarkeit (Mitbenutzung Abwasserleitung und Schacht) 
vom 29.09.2014, UR.Nr. 1982/2014, Notar Dr. M. Frhr. von Proff, Waldbröl  

▪ mündliche Auskünfte der Eigentümerin während der Or tsbesichtigung 

  

wesentliche rechtliche 
Grundlagen 

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Verkehrswer termittlung und damit 
auch des vorliegenden Gutachtens finden sich in den folgenden Rechtsnormen: 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

▪ Landesbauordnung (BauO NRW) 

▪ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

▪ Immobilienwer termittlungsverordnung (ImmoWertV) 

Wenn nicht anders angegeben werden die jeweils geltenden Fassungen dieser 
Normen verwendet.   
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Am 01.01.2022 ist die neue Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 in Kraft 
getreten. In der neuen ImmoWertV werden verschiedene Vorgängerrichtlinien (Er-
tragswert-, Sachwert-, Vergleichswertrichtlinie und WertR) zusammengefasst und 

durch Anwendungshinweise (ImmoWertA) ergänzt.  

 

wesentliche Literatur ▪ (AGVGA-NRW 2017) Sachwertmodell der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden 

der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen. Stand 
07/2017   

▪ (DIN 277) DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin: DIN 277, Grund-
flächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau. In der Fassung vom Feb-
ruar 2005  

▪ (GMB OBK 2025) Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Oberbergi-
schen Kreis. Grundstücksmarktbericht 2025 für den Oberbergischen Kreis. Be-
richtszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024. Übersicht über den Grund-
stücksmarkt im Oberbergischen Kreis  

▪ (GuG) Grundstücksmarkt und Grundstückswert. Zeitschrift für Immobilienwirt-
schaft, Bodenpolitik und Wertermittlung. Luchterhand Verlag, verschiedene 

Ausgaben  

▪ IVD- Wohn-Preisspiegel 2019/2020, Hrsg. Immobilienverband Deutschland IVD 
Bundesverband, Berlin  

▪ (Kleiber-digital) Fortlaufend aktualisierte Online-Fassung des Standardwerks: 
Kleiber, Wolfgang / Fischer, Roland / Werling, Ullrich: Verkehrswertermittlung 

von Grundstücken. Stand 2025 

▪ Sprengnetter, Hans Otto (Hrsg.): Immobilienbewertung, Marktdaten und Pra-
xishilfen. Stand November 2024 
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2  W e r t r e l e v a n t e  A n g a b e n   

L a g e  

Stadt und Region Waldbröl besteht aus dem Hauptort und 64 weiteren Ortsteilen und hat 20.000 
Einwohner. Obwohl ländlich geprägt, ist Waldbröl Sitz mehrerer regionaler Insti tu-
tionen. Die Stadt hat eine Mittelzentrumsfunktion, vor allem im Dienstleistungs-
bereich. 

  
Abbildung 1  

Lage in der Region, 
M ca. 1 : 750.000 
 

 
© Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen 2004 

 

Ortsteil Hermesdorf, 1 km nordöstlich der Ortsmitte 

 
Abbildung 2  
Lage in der Gemeinde, 
M ca. 1 : 75.000 
 

 
© Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen 2006 
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Verkehrsanbindung ▪ Die Innenstadt mit vielen Geschäften beginnt in 1 km Entfernung. 

▪ mit dem Pkw zur Anschlussstelle der Autobahn A 4 (Reichshof) 15 km 

 
Abbildung 3  

Lage im Ortsteil, 
M ca. 1 : 15.000 

©  Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen 2010 

 

Infrastruktur Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Einrichtungen sind zu Fuß zu erreichen.  

 

Abbildung 4  
Altengarten, 

Blickrichtung Nordwest 

Vom Haus Nr. 4a sieht 
man ganz rechts nur das 

rote Dach. 

 

 

 

Parkplätze Auf  der Straße „Altengar ten“ können kaum PKWs abgestellt werden. Auf  dem 
Bewer tungsgrundstück gibt es Abstellmöglichkeiten. 

 

nähere Umgebung Die unmittelbare Umgebung ist überwiegend durch eingeschossige Wohnhäuser 

geprägt. 
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Immissionen Die Grundstücke werden durch Verkehrsemissionen kaum belastet. Andere stö-
rende Geräusche oder Gerüche wurden beim Ortstermin nicht festgestellt 

.   

Abbildung 5  

Altengarten, 
Blickrichtung Nordost 

Die Zufahrt zum Haus Nr. 
4a liegt hinter dem 
zweiten Haus links. 

 

 

Abbildung 6  
Flurkartenausschnitt, 

M ca. 1 : 1.500 

(siehe Anlage 3) 

 
      © Oberbergischer Kreis 
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Grundstückszuschnitt 
und Ausnutzbarkeit 

Das Grundstück ist annähernd rechteckig und gut nutzbar. Die Zufahr t ist rd. 3,5 
m breit und 32 m tief. Der Rest des Grundstücks ist 35 m breit und 27 m tief.  

Das Grundstück fällt von der Nordwestgrenze bis zur Südostgrenze um 1-3 m ab. 

Eine wesentliche Erweiterung der baulichen Anlagen ist ausgeschlossen (siehe S. 

13). 

 

Lagebeurteilung  Der ör tliche Gutachterausschuss gibt zum Stichtag 01.01.2025 einen Bodenricht-
wer t von 140 €/m² für die Zone mit den Bewertungsgrundstücken an (siehe S. 
26).  

Dieser Wer t zeigt nach Einschätzung des ör tlichen Gutachterausschusses eine 
überdurchschnittliche Wohnlage an. 2 

 

——————  
2  GMB OBK 2025, S. 59 In dörflichen Lagen Waldbröls werden für Wohnbauflächen in guten Lagen 

125 €/m² gezahlt, in mittleren Lagen 110 €/m² und in mäßigen Lagen 95 €/m².  
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R e c h t l i c h e  G e g e b e n h e i t e n  

Selbst genutztes 
Zweifamilienhaus 

Die Wohnungen werden von Familienmitgliedern ausschließlich zu Wohnzwecken 
genutzt. 

 

Baulasten Laut Auskunft der das Verzeichnis führenden Stelle gibt es keinen Eintrag zum 
Bewertungsgrundstück im Baulastenverzeichnis.  

 

Abbildung 7  
Flächennutzungsplan, 

M ca. 1 : 10.000 

 

 
 

 

Lasten und 

Beschränkungen 

Die Abteilung II (Lasten und Beschränkungen) des Grundbuchs enthält außer 

dem Zwangsversteigerungsvermerk, der nicht wer trelevant ist, weil bei der Ver -
kehrswer termittlung gemäß § 9 Abs. 2 ImmoWer tV ungewöhnliche Umstände 

außer Betracht bleiben müssen, einen weiteren Eintrag. 

Zulasten des Bewertungsgrundstücks ist ein Abwasserleitungsrecht zugunsten 

des Grundstücks Altengar ten 4 (Flurstück 368) eingetragen. Dieses ist nicht 
wer trelevant. 

▪ Es betrifft lediglich die ersten 5 m der Zufahrt zum Bewertungsgrundstück an 

der Straße „Altengarten“. 

▪ Gegenstand ist die Mitbenutzung eines notwendigen Schachtes und einer not -

wendigen Abwasserleitung, 

▪ Das herrschende Grundstück hat alle Kosten, die nicht hälftig zu tragen sind, 
allein zu übernehmen und Schäden zu ersetzen. 

 
Baurecht Das zu bewer tende Grundstücke liegt laut Flächennutzungsplan in einer Wohn-

baufläche (siehe Abbildung 7). Es liegt innerhalb des rechtsgültigen Bebauungs-
plans Nr. 34 Bierenbachtal.  
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Dieser setzt für das Bewertungsgrundstück eine Nutzung als allgemeine Wohn-
baufläche mit eingeschossiger Bebauung mit Satteldach (Dachneigung 30-45°) 
und einer überbaubaren Grundstücksfläche von 40 % (GRZ 0,4) sowie eine Ge-

schossfläche von 40 % der Grundstücksfläche (GFZ 0,4) fest. 

Das Wohngebäude liegt innerhalb der Baugrenzen und nimmt diese vollständig 

ein (siehe Abbildung 8). Eine wesentliche Erweiterung ist deshalb ausge-

schlossen. 

 

Abbildung 8  
Lageplan, 
M ca. 1 : 500 

 

 

 

 

Baugenehmigungen Der Neubau eines Zweifamilienhauses mit Garage wurde am 20.07.2004 bean-

tragt. Die Garage wurde nicht sofort gebaut. Stattdessen wurde am 16.08.2021 

der Bau einer Doppelgarage beantragt, der mit dem Bauschein 567/21 geneh-
migt wurde. Auch diese Planung wurde bisher nicht realisiert. 

Realisiert wurde stattdessen abweichend vom Bauantrag der Ausbau der Spitz-

böden in beiden Wohnungen.  

▪ In der südwestlichen Wohnung wurde eine vollständige Kleinwohnung mit Kü-
chenzeile im Flur, einem abgeschlossenen Badezimmer mit WC, Waschbecken 
und Dusche sowie einem großen Wohnschlafraum geschaffen. Diese Wohnung 
ist über eine enge Spindeltreppe mit unzureichender Kopffreiheit zu erreichen. 
Weder die Treppe noch die zu kleinen Fenster eignen sich als Rettungswege. 3 

Deshalb sind diese Räume nicht zum dauernden Aufenthalt geeignet.  

▪ In der nordöstlichen Wohnung wurde im Wohnraum eine einfache breite Holz-
treppe zum Spitzboden installiert. Der Spitzboden wird als zusätzlicher Wohn-
raum genutzt. Zwar ist hier die Treppe ausreichend breit, aber das Gie-
belfenster für einen Rettungsweg zu klein. Deswegen ist auch dieser Raum 

nicht zum dauernden Aufenthalt geeignet. 

——————  
3  Rettungsfenster müssen lichte Maße von mindestens 0,90 m x 1,20 m aufweisen (BauO NRW § 37 

Abs. 5). Abweichungen hiervon sind nur in geringem Umfang erlaubt.  
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Ebenfalls nicht im Bauantrag enthalten ist ein Wintergarten, der fast die gesamte 
Rückseite des Wohnhauses einnimmt. Er besteht aus einer niedrigen Mauer, dar -
über große feststehende Fensterelemente und darüber eine Verbretterung. Das 

Dach besteht aus flach geneigten transluzenten Wellplatten. Ständer und Dach-
balken sind weiß lackierte Holzbalken. Auf gleiche Weise sind die beiden Hausein -

gänge überdacht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Überdachungen bau-

rechtlich einwandfrei errichtet worden sind. 

 

abgabenrechtliche 
Situation 

Die Stadt Waldbröl teilte mit: „Das Flurstück Nr. 330 grenzt an die Straße „Alten-
garten“. Der Altengar ten wurde bisher nicht erstmalig nach den Bestimmungen 
der §§ 127 ff. BauGB hergestellt. Erschließungsbeiträge wurden bisher nicht 

erhoben. Ein Straßenbau nach den Bestimmungen des BauGB ist derzeit nicht 
vorgesehen.“ 

Die Straße „Altengar ten“ ist nachträglich als reine Erschließungsstraße gebaut 
worden. Wegen der randlichen Lage ist außerdem wenig Verkehr zu erwar ten. Es 

ist deshalb wenig wahrscheinlich, dass diese Straße in absehbarer Zeit beitrags-

fähig ausgebaut wird. 

Weil das zu bewertende Wohngrundstück vor mehr als vier Jahren an den Misch-
wasserkanal angeschlossen worden ist, sind Kanalanschlussbeiträge entweder 
erhoben oder verjähr t.  

Deshalb wird von einem faktisch erschließungsbeitragsfreien Zustand des Grund-
stücks ausgegangen. 
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B a u l i c h e  A n l a g e n  

Vorbemerkung Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf  die dominierenden Ausstat tungs-
merkmale. Teilbereiche können hiervon abweichend ausgeführ t sein. Beschrei-
bungen der nicht sichtbaren Bauteile beruhen auf  Annahmen. 

 

offene Fragen Beim Ortstermin wurden keine Unterlagen eingesehen oder übergeben. Stattdes-
sen habe ich der Eigentümerin per E-Mail Fragen gestellt, die jedoch trotz mehr-
facher Erinnerung nicht beantwortet wurden.  

Die Fragen betrafen: die Photovoltaikanlage, die Kachelöfen, die Sauna, die Win -

tergär ten, den Ausbau des Spitzböden, die Heizung und eventuell bestehende 
Mietver träge. 

An den entsprechenden Stellen im Gutachten werden plausible Annahmen ge-

macht. 

 

Abbildung 9  

Altengarten 4a, 
Ansichten  

 

      
 Südostseite Südwestseite 

 

       
 Nordwestseite Nordostseite 

 

Fotos 

 

Ein Foto der Ansicht von der Straße „Auf  dem Berg“ befindet sich auf  dem Deck-
blatt dieses Gutachtens, Außenansichten in Anlage 1.  

Die Eigentümerin wünschte keine Veröffentlichung der erlaubten Innenaufnahmen. 

 

Grundrisszeichnungen Die Zeichnungen wurden der Bauakte entnommen. Sie sind mit Bemaßung in Anla-
ge 4 wiedergegeben. 
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Abbildung 10  
Altengarten 4a, Schnitte 
M ca. 1 : 175   

 

        
Schnitt B 

 

 

 
Schnitt A 

 
 

Bauweise und 
Ausstattung 

▪ ein Vollgeschoss, Dachgeschoss und Spitzboden ausgebaut, nicht unterkellert 

Folgende Angaben stammen aus der Baubeschreibung des Wohnhauses in der 

Bauakte: 

▪ Fundamente: Streifenfundament, bewehrte Bodenplatte 

▪ Außenwände: Bims-Hohlblocksteine Hbl DIN 18151, d=24 cm, Wärmedäm-
mung als Kerndämmung, Klinker (Tatsächlich sind die Außenwände verputzt 
und gestrichen.) 

▪ Trennwände: wie vor, d=24,0; 17,5; 11,5 cm 

▪ Decken: Stahlbeton über EG, DG- Kehlbalkenlage 

▪ Böden: schwimmender Estriche in den Wohnräumen 

▪ Dachkonstruktion: Holzbau, Sparren-, Pfettenkonstruktion gemäß Statik 

▪ Dachhaut: Betondachsteine, schwarzgrau (Tatsächlich wurden rote Dachziegel 
verwendet.) 



Verkehrswertgutachten für das Zweifamilienhaus Seite 17 

Altengarten 4a in 51545 Waldbröl-Hermesdorf von 43 

im Auftrag des Amtsgerichts Waldbröl - 2 K 4/25 - 2 

Ludger Kötter-Rolf       Dipl.-Ing.     Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (TÜV)  
Diepeschrather Straße 4     51069 Köln (Del lbrück)                                                           Telefon  0221 / 689 73 79     Mobi l   0163 / 680 55 68  

▪ Treppen: Fertigtreppen, (Tatsächlich bestehen die Treppen ins Obergeschoss 
aus Stahlbeton mit Fliesenbelag.) 

▪ Fenster: Kunststoff, weiß, Isolierverglasung 

▪ Türen: Holz- bzw. Kunststoff mit Glasausschnitt 

▪ Heizung: Gaszentralheizung. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um 
eine sogenannte Brennwertheizung mit Warmwasserversorgung handelt. Die 

Räume haben sehr wahrscheinlich Fußbodenheizung. 

▪  

Abbildung 11  
Altengar ten 4a, 
Grundriss Erdgeschoss,  

M ca. 1 : 175 

(siehe Anlage 4) 

 
▪  

 Während der Ortsbesichtigung wurde festgestellt:  

▪ Beide Spitzböden sind wohnlich ausgebaut (siehe S. 13). Hierfür ist beim ge-
genwärtigen Zustand keine nachträgliche Legalisierung möglich. Diese Räume 

werden deshalb nur mit Abschlag auf die Wohnfläche angerechnet (siehe S. 22 
ff.). 

▪ Unbeheizte Wintergärten wurden bei den Hauseingängen und auf der Rückseite 
des Hauses errichtet (siehe S. 13). Es wird davon ausgegangen, dass sie bau-
rechtlich erlaubt sind. 

▪ Auf der südöstlichen Dachfläche ist eine Photovoltaikanlage installiert. Das 
Datum der Inbetriebnahme und die Einspeisevergütung sind nicht bekannt 
(siehe S. 20) 

▪ In beiden Wohnungen sind in den Wohnräumen im Erdgeschoss Kachelöfen 
eingebaut. Es wird davon ausgegangen, dass die Kachelöfen legal betrieben 

werden dürfen (siehe S. 19). 

▪ In einem Bad im Erdgeschoss ist eine Sauna eingebaut. Das Baujahr ist nicht 
bekannt (siehe S. 19). 
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▪ Die Bodenbeläge bestehen in den Fluren, Bädern und Küchen sowie auf den 
Treppe aus hellen Fliesen. Diese sind an einigen Stellen gebrochen.  In den 
übrigen Räumen sind Laminatbeläge in unterschiedlichen Holz- und Naturstein-

nachbildungen verwendet. 

▪ In den Räumen im Dachgeschoss sind die Decken und Schrägen meist mit 

folienumantelten Paneelen bekleidet. 

 

Abbildung 12  
Altengar ten 4a, 
Grundriss Dachgeschoss,  
M ca. 1 : 175 

(siehe Anlage 4) 

 
 

Besonderheiten der 
größeren südwestlichen 

Wohnung 

▪ Im Erdgeschossbadezimmer gibt es neben einer Dusche und einem Wasch-
becken eine Sauna. 

▪ Das Bad im Dachgeschoss ist mit Waschbecken, WC, Dusche und Wanne aus-

gestattet. 

▪ Zurzeit wird der größte Raum im Dachgeschoss mit einer Küchenzeile und 
einem neuen Laminatbelag ausgestattet. Er ist außerdem im Norden abgeteilt 

worden. 

▪ In dem Flur im Dachgeschoss ist eine Spindeltreppe gestell t, um den Spitz-

boden zu erreichen (siehe S. 19). 

 

Besonderheiten der 

kleineren nordöstlichen 
Wohnung 

▪ Der Belag des Balkons im Dachgeschoss aus großformatigen Platten ist noch 

nicht vollständig hergestellt. 

▪ Im Wohnraum im Dachgeschoss ist eine breite Holztreppe als Zugang zum 

Spitzboden eingebaut (siehe S. 18).  
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Zubehör Es ist häufig strittig, was als Zubehör oder als sonstige bewegliche Sachen ange-
sehen wird. Die Zuordnung kann wir tschaftliche Bedeutung haben, weil Zubehör 
im Zwangsversteigerungsverfahren mit verkauft wird.  Der Verbleib sonstiger be-

weglicher Sachen kann frei vereinbar t werden. 

Im Allgemeinen wird eine Einbauküche, wenn sie auf  den Raum zugeschnitten ist, 
zum Zubehör gezählt. Gleiches gilt für Saunakabinen oder Kachelöfen, die nur mit 

großem Wertverlust ausgebaut und anderer Stelle wieder genutzt werden können.   

Das angetroffene Zubehör wird wie folgt geschätzt: 

▪ Die Einbauküchen sind ca. 20 Jahre alt. Sie bestehen aus Elementen, die in 
anderer Kombination nahezu in jedem Raum neu aufgebaut werden können. 
Hierfür müssen in der Regel die Arbeitsplatten erneuert oder ergänzt werden. 

Bei den bestehenden Küchen sind hierfür nur geringe Kosten zu erwarten. Die 
Einbauküchen werden deshalb nicht als Zubehör, sondern als sonstige beweg-
liche Sachen eingestuft. 

▪ Beide Wohnungen haben im Erdgeschoss in den Wohnräumen Kachelöfen. 

Beide Kachelöfen haben Einsätze mit Glastüren (vorgefertigte Brennräume) 

und sind raumhoch. Sie haben gemauerte Bänke und Lüftungsgitter unterhalb 

der Decke. Der Kachelofen ist in der kleineren nordöstlichen Wohnung relativ 
platzsparend in einer Ecke eingebaut, in der größeren Wohnung jedoch in der 
Mitte der Längswand. Es ist zwar nicht nachgewiesen aber plausibel, dass die-

se Öfen auf Dauer ohne zusätzliche Maßnahmen zur Verhinderung von Emissi-
onen betrieben werden dürfen. 4 Bei einem Ausbau würden mit hoher Wahr-

scheinlichkeit lediglich die Kamineinsätze wieder verwendet werden können, je-
doch nicht die Kacheln. Zudem dürfte das Beiarbeiten der Bodenbeläge und 
der Wände den Wert der Kamineinsätze überschreiten. Es wird deshalb hier 

davon ausgegangen, dass die Kachelöfen beibehalten werden, aber auch we-
gen der zeitgebundenen Gestaltung eine insgesamt nur mittlere Gesamtnut-

zungsdauer von 45 Jahren haben. 5  Außerdem wird ihr Wert auf 2 % der Ge-

bäudeherstellungskosten in Höhe von 681.000 € (siehe Tabelle 3) beschränkt. 

681.000 € * 0,02 * 20 Jahre / 45 Jahre = rd. 6.000 € 

▪ Die Sauna ist ca. 20 Jahre alt. Nach Sprengnetter (siehe oben) betragen die 

Herstellungskosten von Saunen inklusive Einbau 4.000-12.000 €. Bei einer 
üblichen Lebensdauer von 20 Jahren verbleibt ein nur sehr geringer Wert. Die 

Sauna kann ausgebaut und anderswo wiederverwendet werden. Üblicherweise 
werden Innensaunen zur Selbstabholung angeboten. Auch der Selbstabbau 
wird häufig angeboten, damit der Käufer sie leichter wiederaufbauen kann. Die 
Angebote hierfür lagen nach einer aktuellen Internetauswertung bei 400-1.000 
€. Weil die Transportentfernung wegen der ländlichen Lage hoch ist, wird der 

Wert dieses Zubehörs geschätzt auf 

——————  
4  Die Kaminofenverordnung vom März 2010 (1. BImSchV - Verordnung über kleine und mittlere 

Feuerungsanlagen) räumte Übergangsfristen bis Ende 2024 ein. Seit 2025 müssen verschärfte 
Werte für die Emission von Feinstaub und Kohlenmonoxid eingehalten werden , was über eine 
entsprechende Zertifizierung der Brennräume nachgewiesen werden kann.   

5  Sprengnetter, Marktdaten und Praxishilfen, Bd. 2,3.01.3/5 offene Kamine, übliche Lebensdauer 
30-60 Jahre, Normalherstellungskosten 1.300-35.000 €, jedoch maximal 2 % der Gebäudeher-
stellungskosten, lineare Alterswertminderung 
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 500 € 

Der Wert des gesamten auf dem Grundstück angetroffenen Zubehörs wird ge-
schätzt auf 

  6.500 € 

Dieser Betrag wird als besonderes objektspezifisches Merkmal in voller Höhe im 
Verkehrswert berücksichtigt. 

 

Photovoltaikanlage 
(PVA) 

Die Photovoltaikanlage nimmt ungefähr die Hälfte der südöstlichen Dachfläche der 
größeren Wohnung ein. Ihre Fläche ist rd. 50 m². Ihre Leistung und das Datum 
der Inbetriebnahme sind nicht bekannt. 

Wenn die Anlage bereits zum Zeitpunkt der Fer tigstellung des Wohnhauses 2005 

existier t hat, dann ist der Zeitraum für die garantier te Einspeisevergütung fast 
abgelaufen. Der Vor teil besteht dann nur noch in der Einsparung beim Strom-
bezug. Wenn ein Akku vorhanden ist, kann diese Einsparung erheblich sein.  

Wahrscheinlicher ist, dass die Anlage erst später errichtet worden ist und noch 

eine Einspeisevergütung in Anspruch genommen wird. 

Wegen der fehlenden Angaben wird der Wer t der Photovoltaikanlage mit einem 

häufig vorkommenden Wert angesetzt in Höhe von 

 10.000 € 

Dieser Betrag wird als besonderes objektspezifisches Merkmal in voller Höhe 

wer terhöhend berücksichtigt (siehe S. 26). 

 

Wertminderung  
wegen fehlendem 

Kellergeschoss 

Das Wohnhaus ist nicht unterkellert. Üblicherweise werden freistehende Einfami-
lienhäuser auch heute noch mit einem Kellergeschoss errichtet. Der örtliche Gut -

achterausschuss schrieb deshalb. „Ein vorhandener Keller wird bei allen Gebäu -
dearten unterstellt. Sollten diese Bauteile bei Ihrem Objekt nicht vorhanden sein, 
so muss … ein angemessener Abschlag vorgenommen werden.“ 6 

Dieser Hinweis fehlt im aktuellen Grundstücksmarktbericht. Allerdings wird im neu-

en Immobilien-Preis-Kalkulator für eine fehlende Unterkellerung ein Abschlag von 
3 % angesetzt. 7 

Trotz häufiger und allgemein bekannter Schwierigkeiten mit eindringender Feuch-
tigkeit und der Mehrkosten überwiegen offensichtlich die tatsächlichen oder ange-
nommenen Vorteile eines Kellergeschosses. Unbestreitbar bieten zusätzliche 

Räume ein zusätzliches Nutzungspotenzial. So können die Räume ohne beson-
deren Ausbau zum Abstellen und Lagern verwendet werden. Auch ein höher-
wertiger Ausbau zum Beispiel mit Sauna, Fitnessraum oder Spielzimmer sind meist 
möglich. Bei entsprechender Raumhöhe und ausreichender Belichtung können 
sogar Büro- und Wohnräume eingerichtet werden.   

 

——————  
6  GMB OBK 2024, S. 75 
7  GMB OBK 2025, S. 75 ff. 
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Zur Wertschätzung trägt sicherlich auch bei, dass diese Raumreserve einen be-
deutenden Anteil an den gesamten Wohn- und Nutzflächen hat, der im Falle von 
häufig vorkommenden eingeschossigen Einfamilienhäusern mit ausgebautem Sat-

teldach regelmäßig ein Drittel der gesamten Wohn- und Nutzflächen übersteigt. 

Diese Möglichkeiten bestehen bei Wohnhäusern ohne Keller nicht, wenn Anbauten 

oberhalb der Geländeoberfläche baurechtlich nicht erlaubt sind. Für den Nachteil 

eines fehlenden Kellers wird eine Wertminderung geschätzt in Höhe von  

 5 % 

Diese Wertminderung wird als besonderes objektspezifisches Merkmal in allen 
verwendeten Verfahren berücksichtigt. 

 

Zustand Die baulichen Anlagen und die Außenanlagen sind gepflegt und befriedigend in-
standgehalten.  

 

Baujahr und 

Restnutzungsdauer 

Das Wohnhaus wurde 2005 fer tiggestellt. Das Gebäude hat demnach zum Wer t-

ermittlungsstichtag ein Alter von 

2025 – 2005 20 Jahren 

Gebäude verlieren mit zunehmendem Alter an Wert, weil ihre Nutzung unwir t-
schaftlicher wird. Während die Baukonstruktion bei entsprechender Instandhal-
tung durchaus Jahrhunder te überdauer t, wird ihre wir tschaftliche Nutzung z. B. 

wegen unzeitgemäßer Grundrisse schwieriger. Der Gutachterausschuss im Ober-
bergischen Kreis verwendet seit Jahren durchgängig eine wir tschaftliche Gesamt-

nutzungsdauer (GND) von 80 Jahren. Dies schreibt nunmehr auch die ImmoWertV 
in Anlage 1 vor. 

Die wir tschaftliche Restnutzungsdauer (RND) ist der Zeitraum, in dem die bau-

lichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewir tschaftung voraus-
sichtlich noch wir tschaftlich genutzt werden können. Sie wird im Allgemeinen 

durch Abzug des Gebäudealters von der wir tschaftlichen Gesamtnutzungsdauer 

ermittelt.  

80 Jahre GND – 20 Jahre Gebäudealter = 60 Jahre 

 

Brutto-Grundfläche 

(BGF) 

Bruttogrundflächen werden für die Berechnung der Herstellungskosten im Sach-
wer tverfahren benötigt.  

Die Bruttogrundfläche beträgt  

(9,8 m * 12,85 m + 7,2 m * 11,35 m) * 2 Geschosse = rd. 415 m² 

Die ausgebauten Spitzböden sind auf  geeignete Weise zusätzlich zu berücksich-
tigen. Außerdem sind der Erker und die Wintergär ten im Erdgeschoss sowie die 
Balkone und eine Gaube im Dachgeschoss gesonder t zu veranschlagen.  
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Wohnfläche  

(WF) 

Die Wohnflächen werden für die Ermittlung des Roher trags im Er tragswer tverfah-
ren benötigt. Sie werden aus der Bauakte in einer für die Wer termittlung ausrei-
chenden Genauigkeit ermittelt.  

 südwestliche Wohnung  nordöstliche Wohnung 

 Erdgeschoss  Erdgeschoss 

 Wohnen 31,0 m² Wohnen 21,0 m² 

 Schlafen 1 14,0 m² Bad 5,0 m² 

 Schlafen 2 14,5 m² Küche 12,0 m² 

 Bad 7,5 m² Schlafen 12,0 m² 

 WC 2,5 m² Diele    7,5 m² 

 Flur 5,5 m² Flur 3,5 m² 

 Diele     10,0 m² Abstellraum        1,0 m² 

 Garderobe 2,0 m²  62,0 m² 

 Küche 16,5 m²   

 Abstellraum     3,0 m²  

  106,5 m²  

 Dachgeschoss  Dachgeschoss 

 Kind 45,0 m² Kind 22,5 m² 

 Bad 6,0 m² Arbeiten 9,5 m² 

 Abstellraum 7,0 m² Bad 4,5 m² 

 Flur 9,0 m² Flur 5,5 m² 

 Schlafen    16,0 m² Abstellraum    3,0m² 

  83,0 m² Schlafen   11,5 m² 

       56,5 m² 

▪ Die Abstellräume sind überwiegend hochwertig genutzt und werden deshalb 
vollständig auf die Wohnfläche angerechnet. Ausgenommen hiervon ist der Ab-
stellraum auf der Nordostecke des Wohnhauses. Dieser ist von außen zugäng-

lich und enthält die Heizung und Hausanschlüsse. 

▪ Terrassen, Balkone und Loggien werden üblicherweise mit einem Viertel bis zur 
Hälfte ihrer Fläche auf die Wohnfläche angerechnet. Beide Balkone im Dachge-
schoss sind vor Einblicken relativ gut geschützt. Der rd. 7 m² große Balkon auf 
der Südwestseite wird wegen seiner günstigen Ausrichtung und der Doppeltür 
in Anlehnung an Sprengnetter mit 40 % auf die Wohnfläche angerechnet, der 

6,5 m² große Balkon auf der Nordostseite nur mit 25 %. 8   

südwestliche Wohnung: 7,0 m² * 0,4 = rd. 3,0 m² 

nordöstliche Wohnung: 6,5 m² * 0,25 = rd. 1,5 m² 

——————  
8  Sprengnetter, Marktdaten und Praxishilfen, Bd. 1, 2.12.4/8  
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▪ Der über einen großen Teil der gesamten Hausrückseite sich erstreckende 
unbeheizte Wintergarten ist gut vor Einblicken geschützt und Richtung Nord-
westen ausgerichtet. Er hat eine größtenteils gut nutzbare Tiefe.   Er ist ca. 9 

m lang und 2-4 m tief mit einer Nutzfläche von ca. 25 m². Er wird im üblichen 
Umfang zur Hälfte auf die Wohnfläche angerechnet. Der Wintergarten wird zwar 

gemeinsam genutzt, liegt aber fast vollständig hinter der größeren südwest-

lichen Wohnung. Seine Fläche wird deshalb wie folgt angerechnet: 

südwestliche Wohnung: 18,0 m² * 0,5 =  9,0 m² 

nordöstliche Wohnung: 7,0 m² * 0,5 =  3,5 m² 

▪ Ähnliches gilt für den wintergartenähnlichen Vorbau vor den Hauseingängen. 
Er ist ähnlich gebaut wie der Wintergarten auf der Rückseite, hat allerdings 

keine Tür. Er hat eine Nutzfläche von ca. 12 m². Wegen der geringeren Privat-
heit und der fehlenden Abgeschlossenheit wird dieser Vorbau nur zu einem 
Drittel zu gleichen Teilen auf die Wohnflächen der beiden Wohnungen ange-
rechnet. 

südwestliche Wohnung: 6,0 m² / 3 =  2,0 m² 

nordöstliche Wohnung: 6,0 m² / 3 =  2,0 m² 

▪ Die Spitzböden sind vollständig wohnlich ausgebaut, der größere sogar mit 
eigenem Bad und Küchenzeile. Sie eignen sich wegen Mängel bei den Ret-
tungswegen jedoch nicht zum dauernden Aufenthalt. Sie können deshalb nicht 

vollständig auf die Wohnfläche angerechnet werden. Es ist aber grundsätzlich 
möglich die Fenster ausreichend zu erweitern und in der südwestlichen Woh-

nung eine geeignete Treppe einzubauen. Bis dahin können sie nur als soge-
nannte Hobbyräume mit Abschlägen angerechnet werden. Weil sie ausschließ-
lich den jeweiligen Wohnung zugeordnet sind und einen ähnlichen Ausbaustan-

dard haben, wird der Abschlag in Anlehnung an Sprengnetter auf 20 % be-
grenzt. 9 Die Spitzböden werden wie folgt auf die Wohnfläche angerechnet 

südwestliche Wohnung: 40,0 m² * 0,80 =  32,0 m² 

nordöstliche Wohnung: 20,0 m² * 0,80 =  16,0 m² 

 

Diesem Gutachten werden folgende Wohnflächen zugrunde gelegt: 

südwestliche Wohnung: 106,5 m² + 84,0 m²  + 3,0 m² +   
9,0 m² + 2,0 m² + 32,0 m² =  rd. 236 m² 
nordöstliche Wohnung: 62,0 m² + 56,5 m²  + 1,5 m² +  
3,5 m² + 2,0 m² + 16,0 m² =  rd. 142 m² 

Die Wohnfläche der größeren Wohnung ist außergewöhnlich groß. 10 

 

——————  
9  Sprengnetter, Marktdaten und Praxishilfen, Bd. 1, 2.12.4/14: Richtlinie zu wohnwertabhängigen 

Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung  
10  GMB OBK 2025, S. 70 ff. Wohnflächen in Doppelhäusern/Reihenendhäusern der Baujahre 1955-

2022 137 m² ±28 m², in Einzelhäusern in Waldbröl 140 m² ±40 m²  
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S o n s t i g e s  

Bodenbeschaffenheit Bei der Sichtung der Unterlagen wurden keine Hinweise auf  Besonderheiten des 

Bodens festgestellt. Auch eine Altlastenabfrage ergab keine diesbezüglichen Hin-

weise. Dementsprechend wurden keine gesonder ten fachgutachter lichen Unter-

suchungen zur Bodenbeschaffenheit veranlasst. Es wird eine standortübliche 
Bodenbeschaffenheit ohne bewer tungsrelevante Besonderheiten unterstellt. 

 

Erschließung Das Grundstück wird ausschließlich durch die Straße “Altengar ten“ erschlossen.  

 

Anmerkung Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Wer tgutachten und nicht um ein Gut -
achten über die Bausubstanz! Es wurden nur stichprobenar tige Feststellungen 

durch Inaugenscheinnahme getroffen. Vorhandene Abdeckungen von Boden-, 
Wand- oder Deckenflächen wurden nicht entfernt. Bei der Substanzbeschreibung 

muss daher unter Umständen eine übliche Ausführungsar t und ggf. die Richtigkeit 
von Angaben unterstellt werden. Aussagen über tierische und pflanzliche Holz -

schädlinge oder sog. Rohrleitungsfraß, Baugrund- und statische Probleme, Schall- 
und Wärmeschutz, gesundheitsschädliche Stoffe etc. sind daher im Rahmen dieses 

Gutachtens ohne weitere Untersuchungen eines entsprechenden Spezialunter-
nehmens unvollständig und unverbindlich. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass bis 
auf  die eventuell festgestellten Mängel die zum Bauzeitpunkt gültigen, einschlä-

gigen technischen Vorschriften und Normen (z. B. Statik, Schall- und Wärme-
schutz, Brandschutz) eingehalten worden sind. 
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3  W e r t e r m i t t l u n g   

V e r f a h r e n s w a h l  

Begründung der 
Verfahrenswahl 

Der Verkehrswert kann nach der ImmoWertV anhand von Vergleichspreisen (§§ 
24-26), anhand des Sachwertes (§§ 35–39) und anhand des Er tragswertes (§§ 
31– 34) ermittelt werden. 

Hier ist ein Zweifamilienhaus zu bewerten. Dieses ist für Zweifamilienhäuser unty-

pisch ver tikal getrennt. Es entspricht damit einem Doppelhaus, allerdings ohne die 

in solchen Fällen übliche Gebäudetrennwand.  

▪ Ein- und Zweifamilienhäuser werden in der Regel von den Eigentümern selbst 
bewohnt. „Da beim Bau und beim Erwerb derartiger Objekte andere als Rendi-
teüberlegungen gelten, erfolgt die Ermittlung des Verkehrswertes regelmäßig 

nach dem Sachwertverfahren. Bei Einfamilienhäusern … steht bekanntlich das 

„Selbstbewohnen um jeden Preis“ im Vordergrund; man genießt Ungebunden-
heit, Gestaltungsfreiheit, Abgeschirmtsein und nimmt dafür regelmäßig eine 
meist hohe „fiktive Miete“ in Kauf. Entscheidend am Markt sind demnach nicht 

ein möglicher oder tatsächlicher Mietertrag, sondern ein möglicher Wiederbe-
schaffungspreis.“ 11 Im Sachwertverfahren müssen die ermittelten Herstel-

lungskosten zwingend durch Sachwertfaktoren korrigiert werden. Solche Fakto-
ren hat der örtliche Gutachterausschuss für Ein- und Zweifamilienhäuser ab-

geleitet.  

▪ Zweifamilienhäuser können aber auch ganz oder teilweise vermietet und damit 
Er träge erzielt werden. Ihr Verkehrswert kann deshalb auch auf  der Grundlage 

des Er tragswertverfahrens ermittelt werden.  

▪ Der zuständige Gutachterausschuss weist erstmals Immobilienrichtwerte für 
Ein- und Zweifamilenhäiser mit Umrechnungskoeffizienten zur Anpassung des 
Einzelfalls aus.  

Im vorliegenden Fall werden sämtliche Verfahren zu einem nachvollziehbaren Ver-

kehrswert führen.  

Vorab werden die besonderen objektspezifischen Merkmale und der Bodenwert 
dargestellt, weil sie in beiden Verfahren benötigt werden. 

 

——————  
11  Weyers, GuG 4/2002, S. 227 
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B e s o n d e r e  o b j e k t s p e z i f i s c h e  M e r k m a l e  

 Wegen des fehlenden Kellers wird der Verkehrswer t reduzier t um einen Abschlag 

von (siehe S. 20) 

 5 %  

Der Wer t des Zubehörs (Kachelöfen, Sauna) erhöht den Verkehrswert um (siehe 
S. 19) 

 6.500 € 

Weiterhin ist der Wer t der Photovoltaikanlage zu berücksichtigen mit (siehe S. 20) 

 10.000 € 

 

B o d e n w e r t  

Bodenrichtwer t  

(siehe Anlage 3) 

Der ör tliche Gutachterausschuss gibt für die Zone mit den zu bewertenden Grund-

stücken den Bodenrichtwer t zum Stichtag 01.01.2025 folgendermaßen an:  

Bodenrichtwer t 140 €/m²     

Nr.  4411325 

Beitragszustand erschließungs- 
  beitragsfrei 

Nutzungsar t Wohnbaufläche 

Bauweise offen 

Geschosszahl I 

Fläche 700 m² 

 

Das zu bewertende Grundstück liegt in zweiter Reihe. Es ist nur über eine schmale 
ca. 100 m² große Zufahr t zu erreichen. Diese Fläche ist von der Gesamtfläche in 
Höhe von 1.064 m² abzuziehen und gesonder t zu bewerten. 

 

Anpassung des 

Bodenwer ts  

Das zu bewer tende Grundstück ist in offener Bauweise eingeschossig bebaut und 

liegt innerhalb einer Wohnbaufläche. Es ist erschließungsbeitragsfrei (siehe S. 
14). Insofern ist eine Anpassung des Bodenrichtwer tes nicht erforderlich.  

Es ist jedoch mit einer anzurechnenden Fläche von 964 m² deutlich größer als 
das Richtwer tgrundstück. Hierfür empfiehlt der ör tliche Gutachterausschuss einen 
Abschlag von 11 %. 12  Der Bodenwert des Grundstücks ohne Zufahr t wird ge-

schätzt auf 

——————  
12  GMB OBK 2025, S. 63 
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140 €/m² * 964 m² * 0,89 = 120.114,40 € 

Die Zufahr t ist eine unselbstständige Teilfläche, durch die jedoch die Nutzung des 
Grundstücks erst ermöglicht wird. Solche Flächen werden durchschnittlich mit 

75 % des Bodenwer tes von Bauland bewertet. 13  

Der Bodenwer t der Zufahr t wird geschätzt auf 

140 €/m² * 100 m² * 0,75 = 10.500,00 € 

Der Bodenwer t des gesamten Grundstücks wird geschätzt auf 

120.114,40 € + 10.500,00 € = 130.614,40 € 

 rd. 131.000 € 

 

——————  
13  GMB OBK 2025, S. 53 Flächen, durch die die Bebaubarkeit eines Grundstücks wesentlich ver -

bessert bzw. ermöglicht wird: Mittelwert 75 % mit Standardabweichung ±26 %, Median 77 % 
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3 . 1  E r t r a g s w e r t v e r f a h r e n  

Eingangsgrößen Der Er tragswert ist im Wesentlichen die Summe des Bodenwertes und des Er -
tragswertes der baulichen Anlagen abgezinst auf  den Wertermittlungsstichtag. Die 
für die Ermittlung des Er tragswertes der baulichen Anlagen benötigten Eingangs-

größen sind: Roher trag, Bewir tschaftungskosten, Restnutzungsdauer der bauli-
chen Anlagen und der Liegenschaftszinssatz.  

Der Rechengang im Er tragswertverfahren ist: 

 jährlicher Roher trag 

− Bewir tschaftungskosten 

= jährlicher Reiner trag 

− Bodenwertverzinsung (Bodenwert * Liegenschaftszinssatz) 

= Reiner tragsanteil der baulichen Anlagen  

* Kapitalisierung (Barwer tfaktor: Restnutzungsdauer, Liegenschaftszinssatz) 

= vorläufiger Er tragswer t der baulichen Anlagen 

+ Bodenwert  

= vorläufiger Er tragswer t 

Der vorläufige Er tragswer t wird gegebenenfalls marktangepasst. Ist dies - wie in 

den meisten Fällen - nicht erforderlich, ist der vorläufige Er tragswert gleichzeitig 
der marktangepasste vorläufige Er tragswert.  

Gegebenenfalls sind weiterhin besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

zu berücksichtigen.  

Der so ermittelte Wer t ist der Er tragswer t. 

 

R o h e r t r a g  

Roher trag (Miete) Bei dem Roher trag handelt es sich gemäß § 31 Abs. 2 ImmoWertV um die „bei 
ordnungsgemäßer Bewir tschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel-

baren Er träge“. Diese Er träge ohne die umlagefähigen Betriebskosten (z. B. Müll-
abfuhr, Wasser, Abwasser, Gebäudeversicherung, Grundsteuern) werden Nettokalt-
miete genannt.  

 

Mietspiegel Es wurde der Mietspiegel für den Oberbergischen Kreis abgefragt. Als besondere 

Ausstattungen wurden bei der größeren Wohnung ein separates WC und eine 
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bodengleiche Dusche angegeben. 14  Die Balkone und die Wintergär ten werden 
durch Anrechnung auf  die Wohnfläche berücksichtigt.  

Folgende Mietpreise wurden ausgegeben: 

größere südwestliche Wohnung, 236 m² rd. 5,1 €/m²  ± 1,0 €/m² 

kleinere nordöstliche Wohnung, 142 m² rd. 5,4 €/m²  ± 1,1 €/m² 

Im Mietspiegel ist die höchstmögliche Wohnfläche 200 m². Deshalb muss der 

Mietpreis für die größere Wohnung weiter gesenkt werden. 

Beide Wohnungen haben eine einfache bis mittlere Ausstattung. 

Die genehmigte Doppelgarage ist bisher nicht errichtet worden. Es gibt auch kei -
nen Carpor t oder befestigte Stellplätze. 

  

Plausibilitätsprüfung Der IVD-Wohn-Preisspiegel 2019/2020 gibt für Waldbröl einen Schwerpunktmiet-
preis für Bestandswohnungen mit gutem Wohnwert von 5,00 €/m² an. Dieser Wer t 
liegt bei einem Neubau bei 6,20 €/m². Der Schwerpunktmietpreis gilt für 70 m² 
große Wohnungen bei Neuvermietung.  

Der Gutachterausschuss im Oberbergischen Kreis gibt als durchschnittlich erzielte 
Miete in freistehenden Einfamilienhäusern mit einem Bodenrichtwer t ab 140 €/m² 

6,0 €/m² (Standardabweichung 0,8 €/m²) an. 15 Die durchschnittliche Miete in 
Zweifamilienhäusern liegt kaum niedriger. 

Die Mietpreisangaben des Mietspiegels erscheinen unter Berücksichtigung des 

jungen Gebäudealters etwas zu niedrig. Die Mietspiegelangaben liegen deutlich 
unter den Angaben des IVD für Neubauwohnungen und den aktuellen Angaben im 

Grundstücksmarktbericht.  

Der Mietpreis für die größere Wohnung wird wegen der übergroßen Wohnfläche 
jedoch unveränder t übernommen und angesetzt mit 

 5,1 €/m² 

Der Mietpreis für die kleinere Wohnung wird wegen der überwiegend einfachen 

Ausstattung  nur geringfügig erhöht angesetzt mit 

 5,5 €/m² 

  

Mieter träge Weil die Erlöse aus den Vermietungen die einzigen Er träge aus den Grundstücken 
sind, bilden die Mieteinnahmen die Jahresroher täge. Sie betragen: 

größere Wohnung: 236 m² * 5,1 €/m² * 12 Monate    14.443,20 € 

kleinere Wohnung: 142 m² * 5,5 €/m² * 12 Monate        9.372,00 € 

 23.815,20 € 

 rd. 23.820 € 

——————  
14  https://rio.obk.de/omix/mietspiegel_berechnung.php.  
15  GMB OBK 2025, S. 88  

https://rio.obk.de/omix/mietspiegel_berechnung.php
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B e w i r t s c h a f t u n g s k o s t e n  

Abgrenzung zu anderen 

Betriebskosten 

Bewir tschaftungskosten sind nicht umlagefähige Betriebskosten. Sie sind zu un-

terscheiden von den sog. Mietnebenkosten (Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Versi-

cherungen, Grundsteuer u. a. m.), für die regelmäßige Abschläge von den Mietern 

gezahlt werden.  

Zu den Bewir tschaftungskosten gehören gemäß § 32 ImmoWertV regelmäßig „die 
Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis.“ 

 

Bewir tschaftungskosten  Die Bewirtschaftungskosten werden nach Anlage 3 der ImmoWertV „Modellansätze 

für Bewirtschaftungskosten“ ermittelt.  Diese haben den Preisstand 01.01.2021. 
Zum Wertermittlungsstichtag ist die Steigerung der Verbraucherpreise um 21,7 % 

zu berücksichtigen. 16 

▪ Hierin sind für die Verwaltung einer Wohnung (ohne Eigentumswohnungen) 

298 € je Jahr angegeben. Diese Angabe ist wegen der Preissteigerungen mit 
dem Faktor 1,217 zu korrigieren. Es werden als dauerhaft anfallende Kosten 

für die Verwaltung der Wohnungen und der Garagen angesetzt: 

2 Wohnungen * 298 € * 1,217 = rd. 730 € 

▪ Für die Instandhaltung werden 11,70 €/m² Wohnfläche zuzüglich der Preis-
steigerung verwendet. 

378 m² * 11,70 €/m² * 1,217 = rd. 5.380 €  

▪ Das Mietausfallwagnis wird üblicherweise mit 2% des Rohertrags angenom-
men.  

23.820 € * 0,02 = rd. 480 €  

Die Summen der Bewirtschaftungskosten sind 

 6.590 € 

Die Bewirtschaftungskosten haben einen plausiblen Anteil von 28 % am Jahres-
rohertrag. 

 

——————  
16  Verbraucherpreisindex Basis 2020 = 100, April 2024 = 121,7 Dies ist eine vereinfachte, aber 

gut nachvollziehbare Berechnung der Preissteigerung. Nach der ImmoWertV, Anlage 3, „III. Jähr -
liche Anpassung“ soll die Anpassung nur einmal jährlich auf der Basis Oktober 2001 vorgenom-
men werden. 
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L i e g e n s c h a f t s z i n s s a t z  

Bedeutung des 

Liegenschaftszinssatzes 

Der Liegenschaftszinssatz ist laut § 21 der ImmoWertV der Zinssatz, mit dem der 

Verkehrswert von Grundstücken je nach Grundstücksar t im Durchschnitt markt-

üblich verzinst wird. Er wird vom zuständigen Gutachterausschuss aus erzielten 

Verkaufspreisen statistisch abgeleitet. Er wird also nicht festgelegt, sondern im 
Nachhinein ermittelt. Insofern ist er eine bloße Rechengröße, wenn auch eine 
bedeutende.  

Gegenüber Kapitalmarktzinssätzen hat er den Vor teil, dass in ihm bereits die 
Inflationsrate und die Abschreibungen enthalten sind. Außerdem schwanken die 

objektspezifischen Liegenschaftszinssätze wesentlich geringer.  

Der Liegenschaftszinssatz steigt mit zunehmendem Risiko der Investi tion in ein 

Grundstück. Er ist für Gewerbegrundstücke in der Regel wesentlich höher als für 
Einfamilienhäuser. Ein niedriger Liegenschaftszinssatz signalisier t sichere Er träge 

und einen hohen Verkehrswert. 

Die Verwendung des korrekten Liegenschaftszinssatzes ist von entscheidender 

Bedeutung in der Er tragswertermittlung. Unterschiede von einem halben Prozent -
punkt im Liegenschaftszinssatz verändern den Verkehrswert um rd. 10 %.   

Der Liegenschaftszinssatz für den Bewertungsfall lässt sich nicht errechnen, viel -
mehr muss er sachverständig nach den Merkmalen des Objekts unter Ausnutzung 
der Spannweiten eingeschätzt werden. 

 

verwendeter Liegen-

schaftszinssatz  

(LZS) 

Der Gutachterausschuss für den Oberbergischen Kreis gibt für Zweifamilienhäuser 

einen mittleren Liegenschaftszinssatz von 1,9 % mit Standardabweichung ±1,0 % 
an. 17 Das bedeutet, dass etwa zwei Drittel der Kaufpreise in einer Spanne von 

1,0 % -1,8 % zu erwar ten sind. Für Doppel- und Reihenhäuser liegt der Liegen-
schaftszinssatz mit 1,3 % (±0,6 %) wesentlich niedriger. Wegen der ver tikalen 

Teilung erscheint dieser Liegenschaftszinssatz von größerer Bedeutung 

Üblicherweise wird der Liegenschaftszinssatz erhöht, wenn die Restnutzungsdauer 
hoch ist. 18 Die Restnutzungsdauer von 60 Jahren (siehe S. 21) liegt deutlich über 
der mit rd. 40 Jahren angegebenen durchschnittlichen Restnutzungsdauer von 

Ein- und Zweifamilienhäusern (a.a.O.) und rechtfertigt eine Anhebung um 0,5 
Prozentpunkte. 

Der durchschnittliche Liegenschaftszinssatz wird deshalb angesetzt mit 

 2,0 % 

 

——————  
17  GMB OBK 2025, S. 88 Die gleichen Daten gelten auch für Grundstücke unter 140 €/m² Boden -

richtwert. 

18  Sprengnetter, Marktdaten und Praxishilfen, Bd. 2, 3.04/3/29 Liegenschaftszinssätze für Zwei fami-
lienhäuser mit zwei ca. gleich große Wohnungen: bei 60 % Restnutzungsdauer 3,29 %, bei 80 % 
Restnutzungsdauer 3,75 %  
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E r t r a g s w e r t  

Bedeutung des 

Barwer tfaktors  

(V) 

Im Er tragswertverfahren wird der Wer t aller Er träge am Wertermittlungsstichtag 

gesucht. Ein zukünftiger Er trag hat wegen der Inflation und der Zinsen nicht den 

gleichen Wert wie ein heutiger Er trag. Je weiter der Er trag in der Zukunft liegt und 

je höher der Zinssatz ist, desto geringer ist sein heutiger Wer t. Zukünftige Er träge 
sind deshalb abzuzinsen. Dies wird im Er tragswertverfahren durch den so ge-
nannten Barwer tfaktor bewerkstelligt, dessen Höhe von der Restnutzungsdauer 
(RND) und von dem Liegenschaftszinssatz (LZS) abhängt. Im Liegenschaftszins-
satz sind Inflation und Zinssatz zusammengefasst. Der zutreffende Barwer tfaktor 

(V) wird aus Tabellen entnommen oder nach folgender Formel berechnet:  

V = ((1 + i )n − 1) / ((1 + i)n * i) 

mit i = LZS/100 und n = RND  

Der jährliche Reiner trag aus dem Grundstück – in der Regel ist dies nur die Miet-

einnahme, bereinigt um die Bewir tschaftungskosten und die Bodenwertverzinsung 
– wird mit dem Barwertfaktor multiplizier t. Dies ergibt den Gebäudeer tragswert. 

 

Bodenwer tverzinsung Ein Gebäude braucht notwendigerweise Boden, den Baugrund. Deshalb sind die 

Er träge aus dem Grundstück nicht nur dem Haus, sondern auch dem Boden zu-

zurechnen. Dies wird über den Abzug eines Anteils am Reiner trag für den Boden-

wert berücksichtigt, die sogenannte Bodenwer tverzinsung. Sie wird wie folgt er -
rechnet: 

Bodenwert  *  (LZS  /  100) 

Der verbleibende Reiner trag ist der Gebäudereiner trag. Der Bodenwer t wird 
schließlich wieder zu dem Barwer t der Gebäudereiner träge addier t, um den Er -

tragswert des Grundstücks zu erhalten. 

 

Tabelle 1  
Er tragswer t 

 

 Roher trag 23.820,00 €/Jahr 

− Bewir tschaftungskosten ./.       6.590,00 €/Jahr 

= Reiner trag 17.230,00 €/Jahr 

− Bodenwertverzinsung 2.620,00 €/Jahr 

= Gebäudereiner trag 14.610,00 €/Jahr 

* Barwer tfaktor (2,0 %, 60 Jahre) *            34,76 

= Gebäudeer tragswert 507.843,60 € 

+ Bodenwert (siehe S. 26) 131.000,00 € 

= Er tragswert 638.843,60 € 

  rd. 639.000 € 
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3 . 2     S a c h w e r t v e r f a h r e n  

Grundgedanke des 
Sachwer tverfahrens 

Der Grundgedanke ist einfach: Die Baukosten plus der Kosten für das Grundstück 
ergeben den Sachwert. Auch dass ein Haus mit dem Alter an Wer t verlier t, leuch-
tet unmittelbar ein.  

 

Eingangsgrößen Der Sachwert ergibt sich als Summe des Bodenwertes und der alterswer tgemin-
der ten Herstellungskosten der baulichen Anlagen. 

Außerdem sind ggf. besondere objektspezifische Merkmale zu berücksichtigen.  

Die Eingangsgrößen im Sachwertfahren sind: 

 Bodenwert 

+ Herstellungswert der baulichen Anlagen 

− Wer tminderung wegen des Gebäudealters 

= vorläufiger Sachwer t 

Aus dem so ermittelten vorläufigen Sachwert wird mittels Sachwer tfaktoren – 

früher auch Marktanpassungsfaktoren genannt - der Sachwer t abgeleitet.  

Erst durch ggfs. erforderliche Zu- und Abschläge wegen besonderer objektspezi-
fischer Grundstücksmerkmale (bspw. Beseitigungskosten für Baumängel und Bau-

schäden) erhält man den endgültigen Sachwert. 

 

modellkonforme 

Eingangsgrößen 

(siehe Anlage 5) 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Oberbergischen Kreis hat Fak-

toren für das Sachwertverfahren in Anlehnung an das Sachwertmodell der AGVGA 

abgeleitet, Grundlage der entsprechenden Regelungen in der ImmoWertV. 19 Um 
sie heranziehen zu können, müssen in diesem Gutachten die gleichen Eingangs-
größen verwendet werden (Modellkonformität). 20 

Die wesentlichen Modellparameter sind in Anlage 5 wiedergegeben. Herauszu-
heben ist: 

▪ Der neu eingeführte Regionalfaktor zur Korrektur der Landes- und Ortsgröße 
wird mit 1,0 angesetzt. 

 

——————  
19  Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nord -

rhein-Westfalen: Sachwertmodell zur Ableitung von Marktanpassungsfaktoren, Stand: 11.07.2017  
20  GMB OBK 2025, S. 82  
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H e r s t e l l u n g s w e r t  d e r  b a u l i c h e n  A n l a g e n  

Normalherstellungs-

kosten (NHK) 

Der Herstellungswert des Gebäudes wird nicht aus den tatsächlich angefallenen 

Baukosten ermittelt. Zum einen sind zumeist nicht mehr sämtliche Belege vor-

handen. Zum anderen könnten die Baukosten entweder zu niedrig sein – bspw. 

wegen eines hohen Anteils an Eigenhilfe – oder zu hoch – etwa infolge mangeln-
der Planung und Bauleitung oder nachträglicher Sonderwünsche.  

Um die Vorstellungen eines durchschnittlichen Käufers möglichst genau zu treffen, 
werden durchschnittliche Herstellungskosten angenommen. Solche Kosten, die so 
genannten Normalherstellungskosten, sind für verschiedenste Gebäudetypen in 

der ImmoWertV aufgeführ t.  

 

NHK 2010 Der Ausgangswert für das Wohngebäude wird gemäß dem Sachwer tmodell der 
AGVGA-NRW, übernommen in Anlage 4 der ImmoWertV, abgeleitet aus den NHK für 

den Typ 2.21: Doppel- und Reihenendhäuser mit Erdgeschoss und ausgebautem 
Dachgeschoss, nicht unterkeller t. 

Die Kostenansätze enthalten Baunebenkosten in Höhe von 17%.  

 

Tabelle 2  
Kostenkennwerte  

 

 
  Standardstufe Wägungs-       

anteil (%) Standardmerkmal 1 2 3 4 5 

Außenwände    1,0    23 

Dächer    1,0    15 

Außentüren und Fenster   1,0    11 

Innenwände und Türen    1,0     11 

Decken und Treppen  0,2 0,8    11 

Fußböden   0,5 0,5     5 

Sanitäreinrichtungen   0,3 0,4 0,3   9 

Heizung      1,0   9 

sonst. techn.  Ausstattung    1,0     6 
              

Kostenkennwerte (€/m²) 740 825 945 1.140 1.425 959 

Gebäudestandardkennzahl           3,1 
 

  

Baujahrbedingt werden bei den stark gewichteten Merkmalen der Baukonstruktion 
(Außenwände, Dach) wegen der zeitgemäßen Dämmung durchschnittliche Stan-
dardstufen angesetzt. Ähnliches gilt für die Ausstattungen.  

Teilweise einfache Elemente (Bäder, Böden, Innentüren) bedingen Abschläge.  
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Berücksichtigung der 
Baupreisentwicklung 

Die Normalherstellungskosten sind für das Jahr 2010 angegeben. Es muss die 
Entwicklung der Baupreise bis zum Wer termittlungsstichtag einbezogen werden. 
Der Preisindex des Statistischen Bundesamtes für den Neubau von Wohngebäuden 

war bezogen auf  die Basis 2010 = 1,00: 21 

I 2025 =  1,87 

 

Zuschlag für ausge-
bauten Spitzboden 

Bei ausgebauten Spitzböden sollen beim vorliegenden Gebäudetyp Zuschläge von 
9,5-17,5 % angebracht werden. Weil die Dachneigung mit 40°, die Giebelbreite 
mit durchschnittlich 12 m und die Standardstufe zu einem Wert knapp unterhalb 
der Mitte tendieren, wird der Zuschlag hier angesetzt mit 

 +12 % 

  

Herstellungskosten  Die Bruttogrundfläche wurde mit 415 m² ermittelt (siehe S. 21). Es ergeben sich 
demnach folgende Herstellungskosten: 

959 €/m² * 415 m² * 1,87 * 1,12 =   833.539,78 € 

 rd. 834.000 € 

  

gesondert zu veran-
schlagende Bauteile 

In der Bruttogrundfläche und damit in den Herstellungskosten sind einige Bauteile 
nicht enthalten. Sie werden wie folgt berücksichtigt: 22 

▪ Erker im Erdgeschoss mit einer Grundfläche von rd. 4 m². Hier wird wegen der 

besonderen Bauform, der zusätzlichen Bodenplatte und Eindeckung der drei-
fache Gebäudeherstellungswert angesetzt. 

959 €/m² * 3 * 1,87 rd. 5.400 € 

▪ Satteldachgaube im Dachgeschoss mit einer Ansichtsfläche von ca. 5 m² 

2.100 € + 5 m² * 1.400 €/m²) * 1,87 rd. 17.000 € 

▪ zwei Balkone im Dachgeschoss mit Flächen von je 6 m² 

2 * (1.000 € + 6 m² * 750 €/m²) * 1,87 rd. 20.600 € 

▪ Wintergärten im Erdgeschgoss mit Flächen von insgesamt 37 m² 23 Die unbe-

heizten Wintergärten schützen vor Niederschlägen, erlauben jedoch den Luft-
austausch. Die Herstellungskosten werden angesetzt mit 1.000 €/m²  

37 m² * 1.000 €/m² * 1,87 rd. 69.200 € 

 rd. 112.000 € 

——————  
21  Seit Mai 2024 wird vom Statistischen Bundesamt die Entwicklung der Baupreise nur noch auf die 

Basis 2021 = 100 bezogen. Hiernach beträgt der Baupreisindex für Wohngebäude in kon ven-
tioneller Bauart für das 1. Quartal 2025 132,6 und bezogen auf das Basisjahr 2010 = 100 187. 

22  Maßgeblich ist die Anlage 7 des Standardmodells der AGVGA „Orientierungswerte für in der BGF 
nicht erfasste Bauteile“ bzw. die Normalherstellungskosten 2010 in Kleiber online.  

23  Abweichend wird hier auf differenzierte Angaben von Sprengnetter in Marktdaten und Praxishilfen, 
Bd. 2, 3.01.4/6 zurückgegriffen. Wintergärten als Anbauten inklusive Bodenplatte; 8-15 m² BGF, 
Holz offen (Loggia) 650-1.100 €/m², geschlossen 1.300-1.900 €/m² 
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Herstellungskosten der 
Außenanlagen 

In der Verkehrswertermittlung werden zu den Außenanlagen hauptsächlich die 
Verbindungen zu den Erschließungsanlagen (Abwasser, Wasser, Gas etc.), beson-
dere Oberflächengestaltungen und sämtliche bauliche Anlagen außerhalb der Ge -

bäude (Wege, Terrassen etc.) gezählt. Anpflanzungen im üblichen Umfang gehö-
ren nicht hierzu, weil sie im Bodenwert enthalten sind.  

Die Außenanlagen werden im Normalfall am zweckmäßigsten als pauschaler Anteil 

des Gebäudesachwertes ermittelt. 24 Vogels gibt für durchschnittliche Anlagen 5 - 
7% und für aufwändigere Anlagen 8 - 12 % an. 25 Im verwendeten Modell ist der 
übliche Anteil 5% (4-6 %). 

Die gestalteten Außenanlagen sind wohl auch wegen der noch nicht ausgeführ ten 
Doppelgarage rudimentär. Sie bestehen hauptsächlich aus einem gepflaster ten 

Weg um das Haus und Rasenflächen. Hier ist ein unterdurchschnittlicher Anteil von 
3 % angemessen. 

 (834.000 € + 112.000 €)  * 0,03  = rd. 28.000 € 

 

Wer tminderungen 
wegen des Gebäude-

alters 

In dem verwendeten Sachwertmodell ist der Regelfall eine wir tschaftliche Gesamt-
nutzungsdauer von 80 Jahren. Das Gebäudealter ist 20 Jahre (siehe S. 21 ff.). 

Konform zu dem vom ör tlichen Gutachterausschuss verwendeten Sachwertmodell 
wird in diesem Gutachten die lineare Alterswer tminderung verwendet. Die Alters-
wer tminderung wird nach folgender Formel berechnet: 

Gebäudealter  /  Gesamtnutzungsdauer 

Die Alterswer tminderung beträgt: 

974.000 € * 20 / 80  =  rd. 244.000 € 

 

V o r l ä u f i g e r  S a c h w e r t  

Tabelle 3  
Vorläufiger Sachwer t 

 

 Herstellungswert der baulichen Anlagen 974.000 € 

− Wer tminderung wegen des Gebäudealters ./.     244.000 € 

+ Bodenwert (siehe S. 26 f. )    131.000 € 

 vorläufiger Sachwer t 861.000 € 

 

 

——————  
24  Kleiber/Simon/Weyers V § 21 Wer tV Rn. 28 ff. Dieser Verfahrensweise liegt der in der Praxis 

immer wieder bestätigte Gedanke zu Grunde, dass eine hochwer tige Ausführung der Gebäude sich 
auch in den Außenanlagen widerspiegelt und umgekehr t. Auch werden besonders aufwändige 
oder zahlreiche Außenanlagen nicht unbedingt vom Markt honorier t.  

25  Vogels, S. 131 einfache Anlagen: 2 − 4%, aufwändige Anlagen: 8 − 12% 
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 Der vorläufige Sachwert ist nicht der Verkehrswert. Der Sachwert muss nach den 
Verhältnissen auf  dem Grundstücksmarkt angepasst werden. Hierfür werden vom 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte aus Kaufpreisen abgeleitete Sachwert-

faktoren benutzt (siehe S. 41). 
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3 . 3  V e r g l e i c h s w e r t v e r f a h r e n  

Eingangsgrößen Das Vergleichswer tverfahren ist selbsterklärend. Es nutzt eine leicht verständliche 
Kenngröße, den Preis je Quadratmeter Wohnfläche.  

Im Vergleichswertverfahren gibt es keinen eigentlichen Rechengang. Das Produkt 

aus Vergleichspreis und Wohnfläche gibt den durchschnittlichen Wert an. Durch 
geeignete Zu- und Abschläge werden die Besonderheiten des Einzelfalls erfasst . 
Dadurch erhält man den vorläufigen Vergleichswer t. 

Der vorläufige Vergleichswert wird gegebenenfalls marktangepasst. Ist dies - wie 
in den meisten Fällen - nicht erforderlich, ist der vorläufige Vergleichswert gleich-

zeitig der marktangepasste vorläufige Vergleichswer t.  

Gegebenenfalls sind weiterhin besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

zu berücksichtigen. Dies sind häufig die Kosten kurzfristig zu behebender Mängel  
oder auch wie im Bewertungsfall der Wer t von Zubehör. 

Der so ermittelte Wer t ist der Vergleichswert. 

 

leichte Anwendbarkeit, 
begrenzte Aussagekraft 

Schon weil keine finanzmathematischen Berechnungen erforderlich sind wie im 
Er tragswertverfahren oder umfangreiche Aufstellungen wie die Normalherstel -

lungskosten im Sachwer tverfahren benötigt werden, ist das Vergleichswer tverfah-
ren leicht anzuwenden.  

Der Gebrauch wird dadurch vereinfacht, dass im amtlichen Informationssystem 

zum Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen ein Immobilienwertrechner samt Zu- 
und Abschlägen integrier t ist. In diesem Immobilienwertrechner wird allerdings 

nicht interpolier t, sodass die Ergebnisse ungenau sein können. 

Auch deshalb weist der Gutachterausschuss ausdrücklich darauf  hin, dass so kein 

Verkehrswert nach § 194 BauGB erreicht wird. „Wertbeeinflussende Besonderhei-

ten in Bezug auf  den Zustand und/oder Baumängel/Bauschäden, rechtliche Be-
sonderheiten, die aktuelle Marktentwicklung sowie die Mikrolage des Grundstücks 
sind nicht berücksichtigt und können zu einem abweichenden Wert führen.“ 26 

 

Richtwer t und 

Anpassung 

Für die Zone mit dem Bewertungsgrundstück gibt der ör tliche Gutachter aus-

schuss den Immobilienrichtwer t für Ein- und Zweifamilienhäuser an mit (a.a.O.)  

 1.800 €/m² 

Wegen der Abweichungen des Bewertungsgrundstücks vom Durchschnitt wird der 
Immobilienrichtwer t mit Zu- und Abschlägen aus dem Immobilienwertrechner im 
Por tal www.boris.nrw.de angepasst.  

 
 

——————  
26  GMB OBK 2025, S. 76 

http://www.boris.nrw.de/
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▪ Das Zweifamilienhaus wird wegen der vertikalen Teilung als Doppelhaus bzw. 
Reihenendhaus aufgefasst. Hierfür ist eine Korrektur angegeben in Höhe von 

 –11 % 

▪ Das Baujahr ist mit 2005 wesentlich jünger als das Baujahr des Richtwert-

grundstücks (1970). Hierfür wird eine Korrektur vorgenommen in Höhe von 

 +20 % 

▪ Für den fehlenden Keller ist ein Abschlag vorgesehen in Höhe von  

 –3 % 

▪ beide Wohnungen sind nicht modernisiert. Hierfür ist ein Abschlag vorgesehen 
in Höhe von 

 –7 % 

▪ Der Bodenrichtwert ist mit 140 €/m² deutlich höher als der des Richtwert-
grundstücks. Im Grundstücksmarktbericht ist hierfür ein Zuschlag von 18 % 
angegeben, im Immobilienwertrechner jedoch ein Zuschlag von nur 10,3 %. 
Dies kommt zustande, weil von unterschiedlichen Bodenrichtwert Höhen 

ausgegangen wird. Der geringere Zuschlag erscheint plausibel. Die Korrektur 
wird angesetzt mit 

 +10 % 

▪ Der Gebäudestandard ist einfach bis mittel und die Wohnungen sind unvermie-
tet. Für beide Merkmale ist kein Korrekturfaktor erforderlich.  

 ±0,0 % 

Bis hierhin ist der Korrekturfaktor für beide Wohnungen gleich und beträgt  

 +9 % 

▪ Die Wohnflächen liegen mit 236 m² und 142 m² weit über bzw. knapp unter 

der Wohnfläche des Richtwertgrundstücks (150 m²). Die kleinere Wohnfläche 
muss nicht korrigiert werden, die größere erhält den Korrekturfaktor  

  –18 % 

▪ Wegen der der größeren Wohnung zugeordneten Grundstücksgröße von 600 

m² muss keine Korrektur vorgenommen werden. Die geringe der kleineren 
Wohnung zugeordneten Grundstücksgröße von 350 m² bedarf einer Korrektur 
von 

 –7 % 

Die Summe der Korrekturen beträgt  

für die südwestliche größere Wohnung –9 % 

für die nordöstliche kleinere Wohnung +2 % 

Der Immobilienrichtwert ist demnach mit dem Faktor 0,91 und 1,02 zu korrigieren.  

Die angepassten relativen Vergleichswerte betragen demnach 

südwestliche Wohnung: 1.800 €/m² * 0,91 =   1.638 €/m² 

nordöstliche Wohnung: 1.800 €/m² * 1,02 =   1.836 €/m² 
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und die absoluten Vergleichswerte 27 

südwestliche Wohnung 1.782 €/m² * 236 m² =  386.568 € 

 rd.  387.000 €  

nordöstliche Wohnung 1.836 €/m² * 142 m² =  260.712 € 

 rd.  261.000 € 

 648.000 € 

In diesem Ergebnis sind Außenanlagen mit Terrassen und Pkw-Stellplätzen ein-
schließlich solcher in Garagen enthalten, jedoch keine Photovoltaik-Anlagen. 28  

 

——————  
27  Im  Immobilienwertrechner werden die Immobilienpreise auf zwei signifikante Stellen gerundet. Für 

die beiden Wohnungen gibt der Immobilienwertrechner Preise von 370.000 € und 250.000 € an. 
Dies sind unverständlicherweise 28.000 € weniger. 

28  GMB OBK 2025, S. 77 



Verkehrswertgutachten für das Zweifamilienhaus Seite 41 

Altengarten 4a in 51545 Waldbröl-Hermesdorf von 43 

im Auftrag des Amtsgerichts Waldbröl - 2 K 4/25 - 2 

Ludger Kötter-Rolf       Dipl.-Ing.     Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (TÜV)  
Diepeschrather Straße 4     51069 Köln (Del lbrück)                                                           Telefon  0221 / 689 73 79     Mobi l   0163 / 680 55 68  

4  V e r k e h r s w e r t  

 
besonders  
wer trelevante Merkmale 

Zu bewerten ist ein rd. 1.100 m² großes Grundstück mit einem eingeschossigen 
2005 fer tig gestellten Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Das Haus ist 

nicht unterkeller t. Es hat zwei Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt rd. 
380 m². 

Der Verkehrswert wird wegen des fehlenden Kellers um 5 % geminder t. Die Pho-
tovoltaikanlage und sonstiges Zubehör tragen mit 16.500 € zur Verkehrswert bei.  

 

Definition Der Verkehrswert ist in § 194 des Baugesetzbuchs definier t als der Preis, der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung aller wer trelevanten Merk-
male zu erzielen wäre. Insofern handelt es sich beim Verkehrswert um die Prog-

nose des wahrscheinlichsten Preises. 

 

Lage auf  dem 

Grundstücksmarkt 

 

Der Verkehrswert ist nach § 8 Abs. 1 ImmoWertV „aus dem Ergebnis des oder der 

herangezogenen Verfahren unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit 
zu ermitteln“. 

▪ Der Er tragswert (S. 28 ff.) wurde anhand marktüblicher Eingangsgrößen (Mie-
ten, Bewir tschaftungskosten und Liegenschaftszinssatz) ermittelt. Insofern 
spiegelt sich in dem ermittelten Er tragswert die Lage auf  dem Grundstücks-

markt wider. Weitere Zu- oder Abschläge sind in der Regel nicht notwendig.  

▪ Der Vergleichswer t (siehe 38 f.) ist schon dem Namen nach unmittelbar aus 

Kauffällen abgeleitet und bedarf  in der Regel keiner Marktanpassung. 

▪ Der Sachwer t (S. 33 ff.) stellt stark auf  die Herstellungskosten des Gebäudes 

ab. Weil aber der Preis nicht nur durch die Kosten bestimmt wird, sondern 

auch durch Angebot und Nachfrage, muss der Sachwert an die Marktlage an-
gepasst werden. 

 

Marktanpassung des 
Sachwer tes  

Der vorläufige Sachwert wurde mit 861.000 € ermittelt.  

Der zuständige Gutachterausschuss im Oberbergischen Kreis nennt Sachwertfak-

toren nur bis zu einem vorläufigen Sachwer t von 650.000 €. Bei freistehenden 
Ein- und Zweifamilienhäusern auf  Grundstücken mit einem Bodenwert ab 140 
€/m² gibt er für diesen Fall einen Abschlag von 17 % an. 29 Wegen der konstanten 
Steigerung des Abschlags für vorläufige Sachwerte von 450.000-650.000 € er-
scheint es nicht unzulässig, bis zum ermittelten vorläufigen Sachwer t zu extra -

polieren. Der extrapolier te Abschlag beträgt 25 %.  
 

——————  
29  GMB OBK 2025, S. 84 
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Der mittlere Sachwertfaktor ist ggfs. sachverständig anzupassen. Die tatsäch-
lichen Kaufpreise variieren bei hohen Wer ten um bis zu ±15 %. 

▪ Käufer bevorzugen geringe Restnutzungsdauern, weil sie Anpassungen an die 

persönlichen Bedürfnisse ohne übermäßigen Wertverlust vornehmen können. 
Hierfür wird in Anlehnung an die Ableitung des maßgeblichen Liegenschafts-

zinssatzes ein Abschlag von 5 % vorgenommen (siehe S. 31). 

Der Sachwer tfaktor wird deshalb angesetzt mit 

 0,70 

Der marktangepasste Sachwert beträgt  

861.000 € * 0,70 = rd. 603.000 € 

 

Plausibilitätsprüfung Im vorliegenden Fall wurden folgende Werte ermittelt:  

Er tragswert  639.000 € 

Sachwert  603.000 € 

Vergleichswer t  648.000 € 

Die ermittelten Werte liegen nahe genug beieinander, um ihre Größenordnung zu 
bestätigen. Sie werden als plausibel angenommen.  

Zweifamilienhäuser eignen sich grundsätzlich zur teilweisen Vermietung. Hier ist 
das Er tragswertverfahren die erste Wahl. Aber auch die Nutzung durch verwandte 
Familien ist üblich. Solche Grundstücke werden überwiegend im Sachwertverfahren 

bewertet.  

Der Verkehrswert wird als Mittelwer t aus sämtlichen Verfahrensergebnissen abge-

leitet, wobei Er trags- und Sachwert jeweils doppelt gewichtet werden, weil das 

Vergleichswer tverfahren kein so verlässliches Ergebnis liefer t. 

(639.000 € + 603.000 €) *2 + 648.000 ) / 5 =  626.400 € 

Wegen des besonderen objektspezifischen Merkmals „fehlender Keller“ wird die -
ser Wer t um 5 % geminder t auf  (siehe S. 26) 

626.400 € * 0,95 =  595.080 € 

Als besondere objektspezifische Merkmale sind weiterhin der Wer t der Photovol-

taikanlage in Höhe von 10.000 € und der Wer t des Zubehörs in Höhe von 6.500 € 

zu berücksichtigen (siehe S. 26) 

595.080 € + 16.500 € =  rd. 612.000 € 

Der Verkehrswert entspricht einem Roher tragsfaktor von 25,7 und liegt damit 

deutlich über dem durchschnittlichen Wer t für Zweifamilienhäuser im Oberbergi-
schen Kreis, jedoch unterhalb des Durchschnitts für Doppelhäuser. 30 Hierdurch 
wird der abgeleitete Verkehrswer t bestätigt. 

——————  
30  Rohertragsfaktor = Quotient aus Kaufpreis und Jahresnettokaltmiete GMB OBK 2025, S.  89 Der 

mittlere Rohertragsfaktor für Zweifamilienhäuser betrug im Oberbergischen Kreis 23,4 mit Stan-
dardabweichung 4,7; für Doppelhäuser 29,2 ±6,1. 
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Verkehrswer t Unter Berücksichtigung aller wer tbeeinflussenden Umstände wird der Verkehrs-
wer t des im Grundbuch von Hermesdorf  Blatt 4103 im Bestandsverzeichnis unter 
der laufenden Nr. 1 eingetragenen bebauten Grundstücks (Gemarkung Hermes-

dorf, Flur 57, Flurstück 330, 1.064 m²) zum Wertermittlungsstichtag 21. Mai 2025 
geschätzt auf   

6 1 2 . 0 0 0  €  

 

Ich versichere, dass ich dieses Gutachten par teilos und ohne persönliches Interesse am Ergebnis verfasst habe. 

Köln, 8. Juni 2025 

 

 

 

Dipl.-Ing. L. Kötter-Rolf 


